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von Wahlrechten wurde jedoch nicht konsequent umgesetzt, so kann ein Disagio auch
weiterhin aktivierl werden ($ 250 Abs. 3 HGB). Zudem wurden neue Ansatzwahlrechte
geschaffen. So können jetzt selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens ($ 2a8 Abs. 2 HGB) in handelsrechtlichen Abschlüssen angesetzt
werden. Bislang war ein Ansatz für nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens nicht möglich, S 249 Abs. 2 HGB a.F. Die nun bei
Ausübung des Aktivierungswahlrechts entstehenden Eriräge unterliegen einer dauerhaf-
ten Ausschüttungssperre (g 268 Abs. 8 HGB).

Frage 1: welche Ziele werden mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgeserz
verfolgt? Wie sollen diese Ziele erreicht werden?

lV. Verändertes Gläubigerschutzkonzept

Die Anhebung des Informationsniveaus, insbesondere durch neue und strengere Anga-
ben im Anhang, die Abschaffung von Wahlrechten sowie die dauerhaften Ausschüttungs-
sperren verdeutlichen den Paradigmenwechsel, der mit dem BilMoG einhergeht (vgl. u.a.
BT-Drs. 16/10067 , S. 34, 50). So orientierte sich die handelsrechtliche Rechnungslegung
bislang am Gläubigerschutz, wobei das Vorsichtsprinzip dominier.te. lm Vordergrund
stand die vorsichtige Gewinnermittlung. Durch vorsichtige Beweftung und die Ausübung
von Wahlrechten konnten stille Reserven gebildet werden, die den Gläubigern als Ver-
lustpuffer dienten. Es sollte ein eher ,,zu niedriger als zu hoher" ausschüttungsfähiger
Betrag ermittelt werden. Demgegenüber hatte die Informationsfunktion keine vorrangige
Bedeutung.

Die Möglichkeiten stille Reserven zu bilden, wurden eingeschränkt. Bei erwarteten
wedschwankungen können keine Abschreibungen menr vorgenommen werden ($ 253
Abs. 3 S. 3 HGB a.F.). Bei Personengesellschaften wurden das Werlbeibehaltungs-
wahlrecht ($ 253 Abs. 5 HGB a.F.) und Abschreibungen aufgrund vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung (g 253 Abs. 4 HGB a.F.) abgeschafft. Des weiteren wurde das Ab-
schreibungswahlrecht bei nicht dauerhaften Weftminderungen auch bei Personengesell-
schaften aut Finanzanlagen beschränkt (g 253 Abs. 3 S. 4 HGB).

In der Begründung des BilMoG wird ausgeführ1, dass die Vorsichts-, Realisations- und
Stichtagsprinzipen ihre bisherige Bedeutung behalten sollen und ,,lediglich,, deshalb
,,punktuell anders gewichtet" werden, um die Informationsfunktion stärker zu betonen
(BT-Drs. 16/10067 , S. 35). Dies führ1 zu neuen Herausforderungen bei der Auslegung der
prinzipienorientierten handelsrechtlichen Vorschriften bzw. der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung (GoB). So soll der Gläubigerschutz künftig weniger bei der Gewin-
nermittlung, also durch Vorsicht beim bilanziellen Ansatz und der bilanziellen Bewertung,
sondern verstärkt durch Ausschüttungssperren bei der Gewinnverwendung gewähr-
leistet werden. Damit muss das Vorsichtsprinzip bei der Gewinnermitilung neu inter-
pretiert werden. Aufgrund der Stärkung der Informationsfunktion des handelsrechtlichen
Jahresabschlusses gewinnt der informationelle Gläubigerschutz in Deutschland künf-
tig an Bedeutung. Die Gläubiger sollen über die tatsächliche wirtschaffliche Lage des
Schuldners informieft werden, damit sie ihr Risiko adäquat einschätzen und sich selbst
schÜtzen können. Der informationelle Gläubigerschutz wird durch die dauerhaften Aus-
schüttungssperren ergänzt.

Frage 2t was slnd die wesentlichen Anderungen beim handelsrechflichen
G läu bi gerschutzkonzept?

V. Annäherung an die IFRS

Das Informationsniveau soll weiterhin durch die Annäherung der handelsrechtlichen
Vorschriften an die IFRS angehoben werden. Etwa bei der Rückstellungsbilanzierung,
auch wenn sie nicht mit den IFRS-Regeln identisch ist. Rückstellungen sind künftig mit
dem nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag zu bewerten
($ 253 Abs. 1 s. 2 HGB). Damit sind - beiAbweichung vom stichtagsprinzip - künf-
tige Preis- und Kostensteigerungen einzubeziehen (vgl. BT-Drs. 16/10067, s. 52).
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Rest-
laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre ab-
zuzinsen. Alternativ können Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare lang-
fristige Verbindlichkeiten bzw. Rentenverpflichtungen pauschal mit dem durchschnitt-


